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Datenschutzinformation 
zur Erhebung von personenbezogenen Daten  

im Rahmen von Online-Meetings 
 

 
Liebe Kunden, Interessenten und Lieferanten, 
 
im Zuge der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) werden uns, als Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten, neue Informationspflichten auferlegt. Nach Art. 
13 und 14 EU-DSGVO informieren wir Sie deshalb über folgende Punkte: 
 
Verantwortlicher quadrosoft GmbH 

Chaussee 25b 
39291 Möser 
Vertretungsberechtigter: Jürgen Grimm  

Datenschutzbeauftragter datenschutz@quadrosoft.de 
Zwecke der 
Datenverarbeitung Ihrer 
personenbezogenen 
Daten 

Telefonkonferenzen, Online-Meetings, Präsentationen, Video- 
konferenzen, Schulungen und/oder Webinare (nachfolgend: ‘Online-
Meetings’). 

Welche 
personenbezogenen 
Daten werden erhoben? 

Audio-, Video- oder Chat-Inhalte: Werden nur während des jeweiligen 
Online-Meetings verarbeitet. 
IP-Adresse: Um das Online-Meeting durchführen zu können, wird 
zwingend die von Ihrem Endgerät verwendete IP-Adresse verarbeitet. 
E-Mail-Adresse, wenn diese freiwillig eingegeben wird 
Name: Wenn Sie an einem Meeting teilnehmen, werden Sie zu Beginn 
des Meetings nach Ihrem Namen gefragt – Sie können ein Pseudonym 
verwenden, was jedoch ggf. die Ansprache etwas erschwert, wenn Sie 
in einem Meeting mit Ihnen fremden Teilnehmern agieren. Dieser von 
Ihnen selbstgewählte Name wird für die Dauer Ihrer Teilnahme an 
dem jeweiligen Online-Meeting verarbeitet und anschließend 
gelöscht. 
 

Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung Ihrer Daten 

Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, soweit die Meetings im Rahmen von 
Vertragsbeziehungen oder Vertragsanbahnungen durchgeführt 
werden. 
Sollte keine vertragliche Beziehung bestehen, ist die Rechtsgrundlage 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, was unserem Interesse an der effektiven 
Durchführung von ‘Online-Meetings’ sowie der Kosten- und 
Zeitersparnis für alle Beteiligten entspricht. 
 
Wenn wir ‘Online-Meetings’ aufzeichnen wollen, werden wir Sie 
hierfür um Erlaubnis fragen (Art. 6 (1) a DSGVO). 
 

Dauer der 
Datenspeicherung 

Es werden keine Daten gespeichert. Eine Datenverarbeitung findet nur 
im erforderlichen Rahmen statt, der notwendig ist, um ein online-
Meeting realisieren zu können. Nach Wegfall dieses Zwecks, also nach 
Beendigung des ‚Online Meetings‘ sind auch diese Daten gelöscht. 
 
Erfolgt die Speicherung auf Grundlage Ihrer Einwilligung, so werden 
wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, wenn Sie Ihre 
Einwilligung widerrufen. 
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Empfänger Ihrer 
personenbezogenen 
Daten 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme 
an ‚Online-Meetings‘ verarbeitet werden, werden grundsätzlich nicht 
an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht gerade zur Weitergabe 
bestimmt sind. Beachten Sie bitte, dass Inhalte aus ‚Online-Meetings‘ 
wie auch bei persönlichen Besprechungstreffen häufig gerade dazu 
dienen, um Informationen mit Kunden, Interessenten oder Dritten zu 
kommunizieren und damit zur Weitergabe bestimmt sind. 
 

Daten, die wir von Dritten 
über Sie erhalten 

keine 

Ihre Datenschutzrechte Sie haben das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 EU-DSGVO, das 
Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 EU-DSGVO, das Recht auf 
Löschung nach Artikel 17 EU-DSGVO, das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung nach Artikel 18 EU-DSGVO sowie das Recht auf 
Widerspruch aus Artikel 21 EU-DSGVO. Darüber hinaus haben Sie ein 
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach Artikel 
77 EU-DSGVO.  
 

 
 

 
 


